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Das Berliner Kammergericht (07.01.2020, 9 U 79/19) ent-
schied jedoch, dass Auftraggeber im Unterschwellenbereich 
keine Mitteilungs- und Wartepfl icht zu beachten haben. § 134 
GWB gilt ausschließlich im Kartellvergaberecht und nicht 
im Unterschwellenbereich. Entsprechende landesgesetzliche 
Regelungen, die eine Mitteilungspflicht und Wartefrist für 
den beabsichtigten Vertragsschluss vorschreiben, bestehen in 
Berlin nicht.
Das Gericht betonte außerdem, dass sich eine Pfl icht weder aus 
dem Gleichbehandlungsgesetz noch aus sonstigen Vorschriften 
ergibt. Auch aus europäischen Normen lasse sich keine Mit-
teilungs- und Wartepfl icht herleiten. Eine Ausnahme bestehe nur 
für Aufträge, bei denen der Auftraggeber eine Binnenmarktrele-
vanz feststellt. Dafür muss aber an dem Auftrag ein eindeutiges 
grenzüberschreitendes Interesse bestehen. Hier bestand ein 
solches Interesse aufgrund des geringen Auftragswertes nicht.

Angebotsausschluss bei verspäteter Antwort auf 
Aufklärungsverlangen rechtmäßig
In einem EU-weiten offenen Verfahren war einziges Zuschlags-
kriterium der Preis. Eine Bieterin gab ein ungewöhnlich niedri-
ges Angebot ab. Die Auftraggeberin forderte sie daher zur Auf-
klärung auf. Nachdem sie keine Rückmeldung erhielt, schloss 
sie das Angebot der Bieterin aus. Die Bieterin war dagegen 
davon überzeugt, dass sie das Aufklärungsschreiben über die 
Vergabeplattform verschickt hatte und dass die Fristversäum-
nis bei der Preisaufklärung nicht sofort, ohne Nachfrage und 
Nachfristsetzung zu einem Ausschluss führen könne.
Die Vergabekammer Westfalen (27.01.2021, VK 1-51/20) ent-
schied, dass die öffentliche Auftraggeberin die Bieterin vom 
Vergabeverfahren ausschließen durfte. Denn ein Angebot ist 
auszuschließen, wenn der Bieter die Frist verstreichen lässt 

oder nicht einhält. Der öffentliche Auftraggeber muss nach 
der Fristversäumnis des Bieters insbesondere keine weiteren 
Aufklärungsversuche tätigen.
Bei technischen Schwierigkeiten ist lediglich zu beurteilen, aus 
welcher Sphäre sie stammen. Auftraggebern darf kein grundsätz-
liches Organisationsverschulden unterstellt werden. Dies gilt 
selbst dann, wenn die zu nutzende Plattform vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellt wird. Denn das Übermittlungsrisiko, wie 
das Hochladen und Versenden eines Dokuments, liegt üblicher-
weise beim Absender. Vorliegend konnte die Bieterin nicht 
nachweisen, dass das Dokument hochgeladen und versendet 
wurde zum Beispiel durch einen Screenshot. Daher war das 
Angebot zwingend auszuschließen.

Neues aus dem Vergaberecht

Keine Mitteilungs- und Wartep� icht 
im Unterschwellenbereich
Ein öffentlicher Auftraggeber schrieb einen Auftrag im Unterschwellenbereich aus. Eine Bieterin wurde mangels eines 
ein gereichten Zerti� kats von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen. Der Vertrag wurde stattdessen mit einem anderen 
 Unternehmen geschlossen. Die Bieterin hielt den Vertragsschluss jedoch für nichtig, da sie weder eine Vorabinformation erhielt 
noch eine Stillhaltefrist vor Zuschlagserteilung eingehalten wurde.

Dr. Daniel Soudry, LL.M. ist 
Fachanwalt für Vergaberecht und 
Partner der Sozietät Soudry & 
Soudry Rechtsanwälte (Berlin). 
Er berät Unternehmen und 
öffentliche Auftraggeber 
bei Ausschreibungen und 
in vergaberechtlichen 
Nachprüfungsverfahren.
Dr. Soudry tritt regelmäßig als 
Referent auf und publiziert 
laufend zu vergaberechtlichen 
Themen. Soudry & Soudry 
Rechtsanwälte werden von 
Who‘s Who Legal und Juve 
als renommierte Kanzlei für 
Vergaberecht empfohlen.

RIELLO INDUSTRIES
GROUP

Ghibli & Wirbel
Westendstrasse 223b
80686 München

P. +49 (0) 89 517396810 
F. +49 (0) 89 517396829
M. info@ghibliwirbel.com

WWW.GHIBLIWIRBEL.COM

RACER: MEISTERN SIE IHRE 
REINIGUNGSHERAUSFORDERUNG!
Das 85 Liter Fassungsvermögen und 
die geringe Größe machen Racer zur 
idealen Aufsitzmaschine für jede Art 
von Umgebung!
Schmal und ergonomisch, ist 
der Racer in der Lage, auch die 
kompliziertesten Arbeiten zu erledigen, 
bei denen alle Aufsitzmaschinen, 
auch die kompaktesten, 
keine zufriedenstellenden 
Reinigungsergebnisse erzielen können.

RANGER: BEHERRSCHEN SIE 
DIE REINIGUNGSAUFGABEN!
Das Fassungsvermögen von 115 
Litern, kombiniert mit den innovativen 
technischen Merkmalen des Rangers, 
macht ihn zu einer leistungsstarken, 
zuverlässigen und sicheren Maschine 
für den Einsatz in mittelgroßen 
Umgebungen.
Die gleiche bemerkenswerte 
Leistung wie bei größeren Aufsitz-
Scheuersaugmaschinen wird mit einem 
modernen und eindrucksvollen Design 
kombiniert. Alles ist so konzipiert, dass 
diese Maschine kompakt und extrem 
handlich ist.

RACER: MEISTERN SIE IHRE RANGER: BEHERRSCHEN SIE 

DIE NEUEN 
AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN 
VON GHIBLI & WIRBEL!




